
gestaltung der arbeitsfreien Zeit Maßnahmen der kul
turellen Erziehung, insbesondere der Selbstbetätigung, 
und sportliche Übungen durchzuführen. Besonders zu 
fördern ist das Lesen von Büchern aus den Bibliotheken 
der Strafvollzugseinrichtungen und Jugend hä user.

5 Mit Strafgefangenen, die nicht Staatsbürger der 
Deutschen Demokratischen Republik sind, werden diffe
renzierte kulturell-erzieherische Maßnahmen durchge- 
führt.

Dazu 1. Durchführungsbestimmung zum StVG:

§ 22

Die Maßnahmen der staatsbürgerlichen Erziehung und 
allgemeinen Bildung sind fester Bestandteil der Ausge
staltung der arbeitsfreien Zeit. Sie sind auf der Grund
lage langfristiger Programme durchzuführen.

§ 23

1 Allgemeinbildender Unterricht soll vorrangig mit jun
gen Strafgefangenen durchgeführt werden, die nicht das 
Ziel der 8. Klasse der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule erreicht haben. Die erforderlichen Lernmittel 
werden durch die Strafvollzugseinrichtungen zur Verfü
gung gestellt.

2 Die Durchführung des Unterrichts erfolgt entsprechend 
einer Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Volks
bildung und dem Ministerium des Innern. Er wird nach
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